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Elterninformation und Vereinbarung 
 
Durch die Anmeldung und Aufnahme in die Hausaufgabenhilfe sind alle Beteiligten mit  
folgenden Informationen vertraut und einverstanden: 
 
1. Ziel und Zweck der Aufgabenhilfe 

Die Aufgabenhilfe dient ausschliesslich der Unterstützung beim Erledigen der Hausaufga-
ben und stellt keine klassische Nachhilfe dar. Während der Hausarbeiten werden die Kin-
der von den Aufgabenhelferinnen und -helfern begleitet; sie hören, wenn möglich, münd-
liche Aufträge ab, bereiten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Prüfungen vor 
und kontrollieren die Hausaufgaben hinsichtlich Vollständigkeit und Qualität. Ziel der Auf-
gabenhilfe ist es, den Schülerinnen und Schülern eine ruhige und förderliche Lernumge-
bung zu bieten, in der sie konzentriert und unbeeinträchtigt ihre Aufgaben lösen können. 
Darüber hinaus werden die Kinder zur Selbstständigkeit beim Lernen und Erarbeiten ihrer 
Aufgaben ermutigt. Die Überprüfung der Hausaufgaben erfolgt auf Vollständigkeit, Rich-
tigkeit in Form von Stichproben sowie auf sorgfältiges Arbeiten, wobei eine systematische 
Korrektur nicht gewährleistet werden kann. 
 

2. Mitarbeit der Eltern / Erziehungsberechtigten 
Die notwendige Zusammenarbeit zwischen Eltern / Erziehungsberechtigten und Schule 
ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Ablauf im Schulalltag. 
 

3. Verhaltensregeln 
Für die Hausaufgabenhilfe gelten die Regeln der Schulordnung. Die Kinder bringen ihre 
Hausaufgaben, das benötigte Schulmaterial und Schreibutensilien vollständig mit. Es wird 
auf eine ruhige Atmosphäre sowie einen respektvollen und anständigen Umgang mitei-
nander geachtet. Die Schule erwartet Respekt gegenüber den Betreuer:innen und Mit-
schüler:innen, gutes Benehmen und Interesse an den Hausaufgaben. 
 

4. Anwesenheitsplicht / Absenzen 
Grundsätzlich besucht der Schüler/die Schülerin die Hausaufgabenhilfe. Über allfällige Ab-
senzen muss die Hausaufgaben-Betreuerin im Voraus informiert werden. Absenzen sind 
aber nur in Ausnahmefällen erlaubt. 
 

5. Zuwiderhandlungen 
Bei einem Verstoss gegen diese Vereinbarung wird Kontakt mit den Eltern / Erziehungsbe-
rechtigten aufgenommen. Sollte sich keine Verbesserung einstellen, ist ein Ausschluss des 
Kindes von der Hausaufgabenhilfe möglich. Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie 
diese Regelungen kennen und damit einverstanden sind.  
Es gibt keine Rückerstattung des Elternbeitrages. 

 
Vielen Dank für die Zusammenarbeit! 


